
 

Einverständniserklärung      

für die Beantragung eines 

 
Reisepasses (37,50 €) oder   

 

Personalausweises (22,80 €) 
 

Folgende Unterlagen sind zur Beantragung notwendig: 
   

   - Bisheriger Kinderreisepass, Personalausweis, Reisepass  

  (falls bisher nicht ausgestellt: Geburtsurkunde im Original) 
   - Aktuelles biometrisches Lichtbild 

   - (Kopie) Ausweisdokumente der gesetzlichen Vertreter 
   - Ggf. Sorgerechtsnachweis 

 
 
 

Name, Vorname des Kindes     Geb.-Datum / Geb.-Ort 

 
 

Wohnort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 

Augenfarbe       Größe 
 

 
Hiermit gebe ich / geben wir als gesetzliche(r) Vertreter meine / unsere Einwilligung zur Ausstellung eines Per-

sonalausweises / Reisepasses  

 
 

Datum, Unterschrift sorgeberechtigter Elternteil 1  
 
 

Datum, Unterschrift sorgeberechtigter Elternteil 2   

 
 

Die Richtigkeit der Unterschrift(en) ist/sind durch Vorlage des (Kopie) Personalausweises oder 

Reisepasses nachzuweisen.  
 

Das persönliche Erscheinen Ihres Kindes ist für die Identitätsprüfung erforderlich. 
 

Bei nur einem Sorgeberechtigten: 
□ Rechtskräftiges Scheidungsurteil mit Sorgerechtsvereinbarung 

□ Nichtsorgerechtserklärung des Jugendamtes 

 

Ausweisdokumente verlieren unabhängig vom Ablaufdatum Ihre Gültigkeit, wenn diese eine einwandfreie Identi-
tätsfeststellung nicht mehr zulassen.  

Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob eine Identifizierung der Person, z.B. anhand des Lichtbildes, noch zweifels-

frei möglich ist.  
Um Probleme bei Kontrollen, z.B. Abweisung beim Grenzübertritt, zu vermeiden, beantragen Sie rechtzeitig vor 

Ablauf ein neues Ausweisdokument.  
 

Wir wurden hiermit darauf hingewiesen, dass wir uns selbst über die Einreisebestimmungen des jeweiligen Rei-

selandes informieren müssen, insbesondere über die erforderlichen Reisedokumente zur Einreise und Aufent-
halt. Eine verbindliche Auskunft kann nur das jeweilige Konsulat bzw. Botschaft des Reiselandes erteilen. (Tele-

fonnummern und Adressen der jeweiligen Botschaften/Konsulate finden Sie unter: www.auswaertiges-amt.de). 

http://www.auswaertiges-amt.de/

